
Der Josephinismus
Ein regional wenig erforschtes 
Phänomen?K U R T  S C H A R R

Die Miszelle basiert auf einem Vortrag, der 
anlässlich der Enthüllung des Bass-Reliefs 
für Joseph II. in der Österreich-Bibliothek 
Klausenburg/Cluj-Napoca am 26. Oktober 
2015 gehalten wurde. Der Beitrag ist Teil 
eines vom österreichischen Fonds zur Förder-
ung der Wissenschaft (FWF) geförderten Pro-
jektes Der Bukowinaer griechisch-orientali-
sche Religionsfonds 1783-1949 (P 24661; 
2012-2016).

ÜBER JOSEPH II. hat die Geschichts-
schreibung uns bisher nur einseitige 
Darstellungen geliefert. Denn die Mit-
glieder seiner Familie, besonders seine 
Nachfolger, betrachteten ihn als den 
Totengräber der Monarchie, weshalb 
die amtlichen Historiker sein Andenken 
ziemlich lieblos behandelten. Die öster-
reichischen Liberalen dagegen feierten 
ihn als Initiator des Liberalismus. Da 
die einen wie die anderen von vorge-
fassten Meinungen ausgingen, scheinen 
sie weder seinen wahren Charakter noch 
die vielfältigen Widersprüche in seinem 
Wesen verstanden zu haben.
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A
USGEHEND VON der Einschätzung Fejtös ist aus dem Blickwinkel Sieben-
bürgens und der 2015 in Klausenburg/ClujNapoca erfolgten Einweihung 
eines Reliefs für Joseph II. eine zentrale Frage zu formulieren: Wie kön-

nen wir dieses komplexe und in der Forschung weithin immer noch vernachlässigte 
Phänomen „Josephinismus“ (ist es denn überhaupt eines?) insgesamt fassbar ma-
chen, ohne darüber die Wirkmächtigkeit in seiner Langen Dauer aus dem Blickfeld 
zu verlieren? Einer der zentralen Angelpunkte der josephinischen Reformen lag in 
der Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat. Nicht nur, dass 
die Kirche im ausgehenden 18. Jahrhundert in ihrer (Herrschafts-)Struktur immer 
noch eine weitgehend vormoderne Verfasstheit aufwies, sie stand etwa dem vom 
Staat intendierten direkten Zugriff auf die Untertanen (die künftigen Staatsbürger) 
im Wege; sie lieferte über ihr Vermögen aber eben auch einen bedeutenden fi-
nanziellen Beitrag für die Durchführung der Reformen selbst. Zudem – und hier 
sehen wir die zeitübergreifende Wirkmächtigkeit der Prozesse des Josephinismus  
deutlich – bezieht die Kirche in Österreich bis heute Mittel aus dem Staatsbudget. 
Die Grundlage dafür geht auf der Einrichtung des Religionsfonds unter Joseph 
II. zurück.1 Diese Gesichtspunkte sollenim Folgenden ein stärkeres Augenmerk  
erhalten. Zugleich will der Beitrag auf einen bislang in der Beschäftigung mit dem 
Josephinismus kaum ausreichend beachteten Aspekt – dessen regionale Auswirkun-
gen im Vergleich – als Desiderat der Forschung hinweisen.

Der Josephinismus als eine bedeutende jedoch – zugegeben – spezifische Variante 
des aufgeklärten Absolutismus gilt in der Forschung unbestritten als eine gesamtge-
sellschaftliche Reformbewegung. Sein deklariertes Ziel lag in der Durchsetzung des 
modernen Staates. Zu den Charakteristika dieses Phänomens in den habsburgischen 
Ländern zählt, dass dieser Reformansatz weniger von einem übergeordneten phi-
losophisch begründeten Ideengebäude, denn vielmehr von der eigentlichen Praxis 
der Aufklärung selbst ausging.2

Die dadurch angestoßenen prozesshaften Veränderungsbewegungen bzw. die 
Langzeitwirkungen sind in ihrer beträchtlichen Tiefe bislang noch viel zu wenig 
ausgeleuchtet worden.3 Dazu kommt ein nicht unbedeutender Faktor, seine regional 
differenzierte Wirkung.4 So widmen sich bis dato nur einige wenige Studien gerade 
den „Josephinismen“ auf Ebene der österreichischen Länder.5 Noch spärlicher ver-
läuft die Auseinandersetzung über das durch den Joseph II. neu begründete Ver-
hältnis von Kirche und Staat innerhalb konkreter Regionen des Habsburgerreiches.6 

Es sind vor allem vergleichende Studien, die fehlen, und, die vorhandene Ergeb-
nisse zur Wirkmächtigkeit dieses Reformphänomens zusammenführen könnten, um 
damit letztlich ein neues, räumlich differenziertes jedoch komponiertes Gesamtbild 
des Josephinismus für die Habsburgermonarchie zu schaffen.7

Schon mit den Reformansätzen unter Maria-Theresia kristallisierte sich die Kirche 
immer mehr als ein „störendes Element für den absolutistischen Verwaltungs- und 
Wirtschaftsstaat”8 heraus. Einerseits standen die Klöster für eine nicht mehr zeit-
gemäße Feudalordnung. Sie verhinderten in ihrem Machtbereich den unmittelbaren 
Durchgriff des Staatsapparates auf die Untertanen.9 Zum anderen sah die Staats-
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verwaltung in der Kirche als größtem Grundbesitzer eine weitgehend tote Hand, 
in der sich beachtliche Vermögenswerte angehäuft hatten, die nach den zeitgenös-
sischen Vorstellungen keine effiziente Nutzung mehr erkennen ließen.10Auch an der 
staatsloyalen Erziehung der Untertanen war die Kirche dringend angehalten, ihren 
Beitrag zu leisten. Zielte das Theresianische Schulwesen etwa noch hauptsächlich 
auf die tiefere Verwurzelung des Katholizismus in den unteren Volksschichten ab11, 
so hatte die Kirche unter Joseph II. bereits als loyaler Diener am Staat insgesamt 
zu fungieren. Ihrerseits war es aus der Perspektive des Staates mithin Aufgabe, eine 
möglichst breite wie direkte Kontaktmöglichkeit des Staates mit seinem Volk her-
zustellen.12 Dafür musste allerdings andererseits die einheitliche Ausbildung der 
Priester (außerhalb der bischöflichen Seminare) und deren regelmäßiges wie standes-
gemäßes Einkommen garantiert werden.

Dergestalt war klar, dass das fiskale Element, die Finanzierung des Staates und 
seiner neuen Aufgaben, zum Dreh- und Angelpunkt der Reformen der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts geriet.13 Eine dafür vermeintlich ausreichend gut schüt-
tende Quelle glaubten der Staat und sein oberster Diener, der Kaiser, im Kirch-
envermögen entdeckt zu haben. Die Patente von 1781 bis 1783 regeltenin der 
Folge den Umgangmit jenem Vermögen, das durch die Säkularisierung frei gewor-
denen und über neu geschaffene Religionsfonds zu verwaltenwar.14 Eine völlige 
Abhängigkeit der Kirche von der Staatsgewalt war in den katholischen Ländern 
hingegennicht durchsetzbar15, wohl aber eine über die Religionsfonds mithin aus-
geübte zentrale Kontrolle. Über diese neu geschaffene Institution gelang es letztlich, 
Bischöfe wie Klöster fast gänzlich aus der Verwaltung des Kirchenvermögens (und 
den Ent scheidungen darüber) hinauszudrängen.16 Der aus Kirchenkreisen (gele-
gentlich bis heute) eingebrachte Vorwurf, damit lediglich Kapital „auf kirchlicher 
Seite aufzulösen [...] um [es] auf staatlicher Seite in großen Fonds anzuhäufen”17 ist 
in dieser Form kaum haltbar. Im Gegenteil, die Mittelverwendung dieser Fondswar 
streng zweckgebunden, zu Gunsten der Kirche.18 Das erlöste und im Religionsfond 
verwaltete Kapital blieb in seiner rechtlichen Natur „fideikommissarisch“, wonach 
„das ganze geistliche Vermögen nach dessen echtem Ursprung und Endzweck, auch 
nach dem wahren Geist der Kirche als ein für das Beste des Seelenheils und der 
Armuth bestimmtes Patrimonium anzusehen sei.”19 Der Staat übte dabei die Ver-
waltung und – in Person des Kaisers – die letzt entscheidende Instanz aus.20 Indes 
blieben die Rechtsverhältnisse, also die Frage, wem nun das Eigentum an diesen in 
den Religionsfonds gelagerten Kirchenvermögen zustand, im Unklaren.

Wenn die Fonds (die – was die katholische Kirche betrifft – in der Folge zu 
einem einheitlichen Fonds zusammengeführt wurden) auch den geistlichen Stän-
den als eine der Ursachenihres persönlichen Machtverlustes erschien, so befand sich  
nun mehr doch der Staat gegenüber der Kirche in der Pflicht. Der mit dem Reli-
gionsfonds geschaffene Modus war insgesamt besser in der Lage, diese zu erfüllen 
als es die Partikularinteressen regional agierender kirchlicher Institutionen ermögli-
cht hätten. Eine totale Sequestrierung hingegen hätte hier wahrscheinlich in einem 
für die Kirche letztlich ungünstigeren Verhältnis resultiert.21 Die Weltpriesterschaft 
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akzeptierte dies weitgehend22, konnte damit doch die langfristige Finanzierung der 
Schulen sowie der Pfarren sichergestellt werden, freilich nicht selten unter notwen-
diger Beteiligung der Staatskassen, da der Religionsfonds dazu in der Regel nicht 
in der Lage war.23

D
ER VORWURF einer im Allgemeinen inkonsequenten wie sprunghaft agie-
renden Politik Josephs II.24 mag sich am Beispiel des katholischen Reli-
gionsfonds bestätigt finden. Insgesamt wäre es indes verfehlt, den Jose-

phinismus ähnlich der französischen Aufklärung als von vornherein kirchenfeindlich 
zu deuten. Die Kompromisshaltung im Hinblick auf das übergeordnete Ganze – der 
Neuaufstellung des Staates – stand hier deutlich im Vordergrund und war weithin 
bestimmend.25 „Die josephinischen Reformen – so der Historiker Franz Hermann 
– entbehren vielfach des geschlossenen, festen Aufbaues. Sie stellten eine Verbind-
ung von finanzpolitischen, sozialreformerischen und reformkirchlichen Absichten 
dar. Sie können fast alle als einzelne, selbständige Reformwerke angesehen werden, 
aber auch mit manchem Recht als Teil der großen, umfassenden, im Religionsfonds 
verkörperten Idee.”26 Dass sich mit dem Religionsfonds auch die zentrale „Idee von 
der Einheit [... des] Landes verband und diese im josephinischen Staate zur Recht-
sauffassung geworden ist”27, trifft letztlich für den katholischen Religionsfonds in 
seiner Wirkung vielleicht in geringerem Maße zu als für den einzigen ostkirchlichen, 
den griechisch-orientalischen Religionsfonds der Bukowina. Gerade hier, an der Pe-
ripherie des Reiches, zeigten die Reformintentionen Josephs II. bis zur Auflösung 
der Monarchie die meiste Kontur. Der Bukowinaer Religionsfonds geriet zu einer 
jener Stellschrauben des Herzogtums, die nicht nur für die ökonomische Ausgestal-
tung des Kronlandes, sondern auch für die Identitätsstiftung ihrer Bewohner einen 
nicht zu vernachlässigenden Beitrag leisteten; mithin ein Grund, den Josephinismus 
in Forschung und Wahrnehmungseiner Langen Dauer verstärkt auch von den Rän-
dern des Reiches herverstärkt ins Blickfeld zu rücken, als dies bisher der Fall war.
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Abstract
Josephinism: A little investigated regional phenomenon?

The policies of Joseph II were sometimes described as somewhat inconsistent, as indicated, for 
example, by the seizure of the religious funds belonging to the Catholic Church. However, as in 
the case of the French Enlightenment, it would be wrong to consider Josephinism as being from 
the very beginning fundamentally hostile to the church. On the contrary, a tendency to seek a 
compromise can be clearly seen in the background and its basic elements can be identified.
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